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Verordnung über die Hundetaxe 
 

 
Gegenstand Art. 1 Die Gemeinde erhebt eine Hundetaxe gemäss Art. 13 

des kantonalen Hundegesetzes. 
 
Bemessung Art. 2  Der Gemeinderat legt die Höhe der jährlichen Taxe pro 

Hund gemäss Art. 3 Reglement über die Hundetaxe fest.  

 
Taxe Art. 3 Die Hundetaxe beträgt Fr. 70.00. 
  
Inkrafttreten Art. 4 1 Diese Verordnung tritt zusammen mit dem Reglement 

über die Hundetaxe per 1. August 2013 in Kraft. 
 
2 Sie hebt weitere widersprechende Vorschriften auf. 

 

 
 
Der Gemeinderat Bellmund hat die Verordnung über die Hundetaxe an seiner Sitzung 

vom  25. März 2013 vorbehältlich der Zustimmung der Gemeindeversammlung vom 
25. Juni 2013 zum Reglement über die Hundetaxe beschlossen. 

 
2564 Bellmund, 25. März 2013 
 

Gemeinde Bellmund 
Gemeinderat 

 
 
Ivo Suter Roger Wyss 

Präsident Gemeindeschreiber a.i. 
 
 
 
 
 
 
 

Veröffentlichung der Inkraftsetzung im Nidauer Anzeiger vom 4. Juli 2013. 
 
 
 
 
 


